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Gemeinde Testorf-Steinfort
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bericht des Bürgermeisters

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 12.03.2015

5 Einwohnerfragestunde

6 Vertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort im Kommunalen 
Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG

VO/09GV/2015-122

7 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 12.05.2015 
zur Umschuldung eines Darlehens

VO/09GV/2015-124

8 Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Westmecklenburg (RREP WM) - Kapitel 6.5 Energie
hier: Stellungnahme zur informellen Vorabbeteiligung der Gemeinden

VO/09GV/2015-125

9 Beschluss über die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Testorf-Steinfort

VO/09GV/2015-128

10 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

11 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 10.04.2015 
zur Auftragsvergabe von Lieferleistungen nach VOL "Kauf 
Spielplatzgeräte"

VO/09GV/2015-123

12 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 04.05.2015 
zur Auftragsvergabe von Lieferleistungen nach VOL "Kauf 
Spielplatzgeräte"

VO/09GV/2015-126

13 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort, Nr: SI/09GV/2015/17

Sitzungstermin: Donnerstag, 04.06.2015, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sportlerheim Testorf, 23936 Testorf
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14 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Gemeinde Testorf-Steinfort
Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Bestätigung der Tagesordnung

3 Bericht des Bürgermeisters

4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 12.03.2015

5 Einwohnerfragestunde

6 Vertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort im Kommunalen 
Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG

VO/09GV/2015-122

7 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 12.05.2015 
zur Umschuldung eines Darlehens

VO/09GV/2015-124

8 Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Westmecklenburg (RREP WM) - Kapitel 6.5 Energie
hier: Stellungnahme zur informellen Vorabbeteiligung der Gemeinden

VO/09GV/2015-125

9 Beschluss über die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Testorf-Steinfort

VO/09GV/2015-128

10 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

11 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 10.04.2015 
zur Auftragsvergabe von Lieferleistungen nach VOL "Kauf 
Spielplatzgeräte"

VO/09GV/2015-123

12 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 04.05.2015 
zur Auftragsvergabe von Lieferleistungen nach VOL "Kauf 
Spielplatzgeräte"

VO/09GV/2015-126

13 Beschluss über anwaltliche Vertretung bzgl. des Wegeflurstücks 390, 
Flur 1, Gemarkung Schönhof

VO/09GV/2015-129

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort

Sitzungstermin: Donnerstag, 04.06.2015, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sportlerheim Testorf, 23936 Testorf

3 von 32 in Zusammenstellung



SI/09GV/2015/17 Seite: 2/2

14 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

15 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Vitense
Bürgermeister
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2015-122
öffentlich

19.03.2015
Scheiderer, Pirko

Vertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort im Kommunalen 
Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde bevollmächtigt Frau Kristine Lenschow, Leiterin des Geschäftsbereiches 
Finanzen in der Stadtverwaltung Grevesmühlen sowie Frau Pirko Scheiderer, Leiterin des 
Geschäftsbereiches Haupt- und Ordnungsamt in der Stadtverwaltung Grevesmühlen mit der 
Vertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort in der Verbandsversammlung des Kommunalen 
Anteilseignerverbandes E.DIS AG, soweit nicht der Bürgermeister selbst oder einer seiner 
Stellvertreter dort anwesend ist. 

      

Sachverhalt: 
Die Gemeinde ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.DIS AG. 
Nach § 156 KV M-V vertritt der Bürgermeister die Gemeinde in der Verbandsversammlung, 
die Vertretung kann jedoch auch durch Amtsleiter der Verwaltung erfolgen.
Für den Fall der Abwesenheit des Bürgermeisters hat in der Vergangenheit Frau Lenschow 
die Vertretung der Gemeinde in der Verbandsversammlung wahrgenommen. 

   

Finanzielle Auswirkungen:

   

Anlage/n:

   

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 6
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2015-124
öffentlich

22.04.2015
Lenschow, Kristine

Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 12.05.2015 
zur Umschuldung eines Darlehens
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

04.06.2015 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort bestätigt die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters vom 12.05.2015 zur Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 89.277,61 
Euro (Restkapital) auf die DKB. 

                  

Sachverhalt: 
Das Darlehen war ursprünglich 1995 in Höhe von 300.000,00 DM zur Modernisierung 
Steinforter Straße 6-7 in Testorf und mit 103.018,50 DM zur Finanzierung von Altschulden 
der kommunalen Wohnungswirtschaft aufgenommen worden. Im Jahr 2005 wurde das 
Darlehen auf die Investitionsbank Schleswig-Holstein umgeschuldet. Der aktuelle Zinssatz 
beträgt 3,18%. Die Zinsfestschreibung läuft am 30.06.2015 aus. Die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein hat mitgeteilt, dass sie kein neues Angebot unterbreiten kann und das 
Restkapital zum 30.06.2015 durch die Gemeinde zurückzuzahlen ist. 

Der Bereich Finanzen hat das Darlehen ausgeschrieben. Das Darlehen soll über einen 
Zeitraum von 10 Jahren getilgt werden. Das entspricht in etwa der aktuellen Tilgungsrate. 
Die Zinsen werden über diese Laufzeit festgeschrieben. Das günstigste Angebot hat die DKB 
Schwerin mit einem Zinssatz von 0,98 % abgegeben. 

Da die gebotenen Zinskonditionen durch die Banken nur weinige Stunden gehalten werden, 
war der Zuschlag kurzfristig noch am gleichen Tage zu erteilen. Die Gemeindevertretung 
entscheidet gemäß Hauptsatzung bei Kreditaufnahmen im Rahmen des Haushaltsplanes ab 
einer Höhe von 50.000 Euro. Daher war ein Eilbeschluss des Bürgermeisters erforderlich.
        

Finanzielle Auswirkungen:
Zinsersparnis von 2,2% pro Jahr     

Anlage/n:     

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 7
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2015-125
öffentlich

27.04.2015
G. Matschke

Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Westmecklenburg (RREP WM) - Kapitel 6.5 Energie
hier: Stellungnahme zur informellen Vorabbeteiligung der 
Gemeinden
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

21.05.2015 Hauptausschuss Testorf-Steinfort
04.06.2015 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt im Rahmen der informellen Vorabbeteiligung der 
Gemeinden zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Westmecklenburg (RREP WM) zum Kapitel 6.5 Energie eine Stellungnahme gemäß Anlage 
abzugeben.

    

Sachverhalt: 
Der Regionale Planungsverband  Westmecklenburg hat mit Schreiben vom 16.04.2015 die 
Gemeinden im Rahmen einer informellen Vorabbeteiligung über die Teilfortschreibung des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg (RREP WM), Kapitel 6.5 
Energie, informiert. Für die Gemeinde Testorf-Steinfort ist ein neuer „Potenzialsuchraum für 
Windenergieanlagen mit der Nr. 6“ dargestellt (s. Anlage). Die Gemeinden haben die 
Möglichkeit in dem Beteiligungszeitraum bis zum 05.06.2015 Hinweise und Anregungen 
abzugeben.

  

Finanzielle Auswirkungen:

 

Anlage/n:
- Schreiben Regionaler Planungsverband Westmecklenburg  v. 16.04.2015 mit 

Kartenausschnitt
- Stellungnahme der Gemeinde Testorf-Steinfort mit 3 Anlagen

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 8
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Gemeinde Testorf-Steinfort

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Haupt- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/09GV/2015-128
öffentlich

21.05.2015
Scheiderer,Pirko

Beschluss über die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Testorf-Steinfort
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

04.06.2015 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Testorf-Steinfort, wie sie der Anlage als Synopse vorliegt
               

Sachverhalt:
Mit Posteingang vom 6. Mai 2015 bemängelte die Untere Rechtsaufsichtsbehörde (URAB) 
beim Landkreis Nordwestmecklenburg die zur Genehmigung vorgelegte 2. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-Steinfort unter Versagung der 
Genehmigung. In der beiliegenden Synopse wurden die bemängelten Stellen überarbeitet. 

Da es sich bei den Beanstandungen nicht lediglich um redaktionelle Hinweise handelte, sind 
die vorgenommenen Änderungen durch die Gemeindevertretung zu beschließen.
        

Finanzielle Auswirkungen:
Keine

        

Anlage/n:
- 2. Synopse zur 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Testorf-

Steinfort
- Kopie des Schreibens der URAB

        

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 9
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Synopse zum Entwurf der
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

der Gemeinde Testorf-Steinfort
vom 

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Satz 6 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.Juli 2011 (GVOBl. M-V, S. 777), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 4. Juni 2015 nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
29.04.2014 erlassen:

Artikel 1
Änderung des § 5 der Hauptsatzung

§ 5 – Ausschüsse – wird wie folgt geändert neu gefasst:

(1) Es wird ein Hauptausschuss gebildet. Dem Hauptausschuss gehören neben dem 
Bürgermeister weitere 3 Mitglieder der Gemeindevertretung an. Stellvertretende 
Mitglieder werden nicht gewählt.

(2) Der Hauptausschuss nimmt die Aufgaben des Finanzausschusses und des 
Bauausschusses wahr. Dies sind im Einzelnen:

Für den Finanzausschuss: Haushalts- und Rechnungswesen
Steuern
Gebühren
Beiträge und sonstige Abgaben
Gemeindevermögen

Für den Bauausschuss: Wirtschafts- und 
Tourismusförderung
Straßenbauangelegenheiten
Bewirtschaftung kommunaler 
Liegenschaften
Umwelt- und Naturschutz
Landschaftspflege

(3) Dem Hauptausschuss wird die Befugnis übertragen, Entscheidungen zu 
treffen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Absatz 4 KV M-V ab einem Wert 
von 100 € bis zu einem Wert von 1.000 €.

(4) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich.

(5) Zur örtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung als Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises nimmt die Gemeinde Testorf-Steinfort gemäß § 36 

TOP 9
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Vorlage VO/12SV/2010-072 Seite: 2/2

Artikel 3
Änderung des § 6 der Hauptsatzung

§ 6 – Wesentlichkeitsgrenzen der Haushaltswirtschaft – wird in Absatz 3 wie folgt 
neu gefasst:

(3) Nach § 9 Absatz 1 GemHVO - Doppik ist 

1. nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab 
von über 5.000 Euro durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch 
einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der 
Folgekosten die für (die hier versehentlich eingefügte Nr. 2 wurde entfernt) die 
Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln,

2. nach § 9 Absatz 1 Nr. 3 3 für die Veranschlagung von Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen bis zu 5.000 Euro abweichend von § 9 Absatz 2  
GemHVO-Doppik Nr. 1 als Mindestvoraussetzung eine Kostenschätzung 
vorzulegen.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 05.02.2015 außer Kraft.

Grevesmühlen, den 

Hans-Jürgen Vitense (Dienstsiegel)
Bürgermeister
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